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Die im Rahmen der COVID-19-Pandemie notwendig gewordenen Umstellungen auf hybride und virtuelle Versammlungsfor-

mate, die sich schon bei virtuellen Hauptversammlungen bei Aktiengesellschaften dauerhaft in der Gesetzgebung niederge-

schlagen hatten (vgl. dazu Mayer/Jenne, BB 2022, 2946ff.), haben jetzt konsequenterweise auch das Vereinsrecht erreicht:

Am 21.3.2023 ist das Gesetz zur Ermöglichung hybrider und virtueller Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht und im

Zuge dessen ein neuer § 32 Abs. 2 BGB in Kraft getreten (BGBl. I 2023 Nr. 72). Damit sind nun auch hybride und virtuelle

Vereinssitzungen möglich. Dazu erklärt Bundesminister der Justiz Dr. Marco Buschmann in der PM des Bundesministerium

der Justiz (BMJ) vom 20.3.2023: „Die Anpassung unseres Rechts an die digitale Wirklichkeit ist eine Mammutaufgabe. Schritt

für Schritt setzen wir sie konsequent um. Im letzten Jahr haben wir die virtuelle Hauptversammlung im Aktienrecht einge-

führt, außerdem die Online-Beurkundung im Gesellschaftsrecht. Die Erleichterung von hybriden und virtuellen Vereinssitzun-

gen ist ein logischer nächster Schritt. In der Pandemie haben viele Vereine mit diesen Formaten gute Erfahrungen gesam-

melt – jetzt wollen wir die Abhaltung von hybriden und virtuellen Sitzungen dauerhaft erleichtern. …“ Für hybride Mitglie-

derversammlungen gelte danach, dass das Einberufungsorgan des Vereins, i.d.R. der Vorstand, bestimmen kann, dass die

Mitgliederversammlung als hybride Versammlung durchgeführt wird. Eine Ermächtigung durch die Satzung oder die Vereins-

mitglieder sei dafür nicht erforderlich. Für virtuelle Mitgliederversammlungen gelte künftig, dass das Einberufungsorgan des

Vereins, i.d.R. der Vorstand, eine Mitgliederversammlung als virtuelle Versammlung einberufen kann, wenn es dazu ermäch-

tigt wurde. Eine Satzungsermächtigung sei nicht erforderlich. Ausreichend sei ein Beschluss der Mitglieder, der in einer Mit-

gliederversammlung, aber auch außerhalb der Mitgliederversammlung gefasst werden kann – siehe hierzu im Einzelnen den

neu gefassten § 32 Abs. 2 BGB. Vgl. zu den Neuerungen insgesamt auch Mayer/Jenne, Die Erste Seite, in der nächsten Aus-

gabe des BB.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Abgas-Skandal – Schadensersatzan-

spruch des Käufers eines Kfz mit unzulässiger

AbschalteinrichtunggegenFahrzeughersteller

1. Art. 18 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 und Art. 46 der

Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 5. September 2007

zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmi-

gung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugan-

hängern sowie von Systemen, Bauteilen und

selbstständigen technischen Einheiten für diese

Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) in der durch die

Verordnung (EG) Nr. 385/2009 der Kommission

vom 7. Mai 2009 geänderten Fassung in Verbin-

dung mit Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG)

Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typgeneh-

migung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der

Emissionen von leichten Personenkraftwagen

und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und

über den Zugang zu Reparatur- und Wartungs-

informationen für Fahrzeuge sind dahin auszule-

gen, dass sie neben allgemeinen Rechtsgütern

die Einzelinteressen des individuellen Käufers ei-

nes Kraftfahrzeugs gegenüber dessen Hersteller

schützen, wenn dieses Fahrzeug mit einer unzu-

lässigen Abschalteinrichtung im Sinne von Art. 5

Abs. 2 dieser Verordnung ausgestattet ist.

2. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es

in Ermangelung einschlägiger unionsrechtlicher

Vorschriften Sache des Rechts des betreffenden

Mitgliedstaats ist, die Vorschriften über den Er-

satz des Schadens festzulegen, der dem Käufer

eines mit einer unzulässigen Abschalteinrich-

tung im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Verordnung

Nr. 715/2007 ausgestatteten Fahrzeug tatsäch-

lich entstanden ist, vorausgesetzt, dass dieser Er-

satz in einem angemessenen Verhältnis zum

entstandenen Schaden steht.

EuGH, Urteil vom 21.3.2023 – C-100/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-705-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Missbrauch einer beherrschenden

Stellung – Zur Kontrolle von Unternehmens-

zusammenschlüssen i. S. d. Art. 21 Abs. 1

VO (EG) Nr. 139/2004

Art. 21 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004

des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle

vonUnternehmenszusammenschlüssen ist dahin

auszulegen, dass er es nicht verwehrt, dass ein

Unternehmenszusammenschluss, der nicht von

gemeinschaftsweiter Bedeutung im Sinne von

Art. 1 dieser Verordnung ist, unterhalb der vom

nationalen Recht vorgesehenen Schwellen für

eine verpflichtende Ex-ante-Kontrolle liegt und

nicht gemäß Art. 22 der genannten Verordnung

zu einer Verweisung an die Europäische Kommis-

sion geführt hat, in Anbetracht der Struktur des

Wettbewerbs auf einem nationalenMarkt von ei-

ner Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats

als ein von Art. 102 AEUV verbotener Missbrauch

einer beherrschenden Stellung beurteilt wird.

EuGH, Urteil vom 16.3.2023 – C-449/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-705-2

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Voraussetzungen für Abberufung ei-

nes Datenschutzbeauftragten

1. Art. 38 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung (EU)

2016/679 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-

hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) ist dahin auszulegen, dass er

einer nationalen Regelung nicht entgegensteht,

nach der ein bei einem Verantwortlichen oder

einem Auftragsverarbeiter beschäftigter Daten-

schutzbeauftragter nur aus wichtigem Grund

abberufen werden kann, auch wenn die Abberu-

fung nicht mit der Erfüllung seiner Aufgaben zu-

sammenhängt, sofern diese Regelung die Ver-

wirklichung der Ziele dieser Verordnung nicht

beeinträchtigt.

2. Art. 38 Abs. 6 der Verordnung (EU) 2016/

679 ist dahin auszulegen, dass ein „Interessen-

konflikt“ im Sinne dieser Bestimmung be-

stehen kann, wenn einem Datenschutzbeauf-

tragten andere Aufgaben oder Pflichten über-

tragen werden, die ihn dazu veranlassen wür-

den, die Zwecke und Mittel der Verarbeitung

personenbezogener Daten bei dem Verant-

wortlichen oder seinem Auftragsverarbeiter

festzulegen. Ob dies der Fall ist, muss das na-

tionale Gericht im Einzelfall auf der Grundlage

einer Würdigung aller relevanten Umstände,

insbesondere der Organisationsstruktur des

Verantwortlichen oder seines Auftragsverarbei-

ters, und im Licht aller anwendbaren Rechts-

vorschriften, einschließlich etwaiger interner

Vorschriften des Verantwortlichen oder des

Auftragsverarbeiters, feststellen.

EuGH, Urteil vom 9.2.2023 – C-453/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-705-3

unterwww.betriebs-berater.de
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